
§ 129 Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung  
 
(1) Die Apotheken sind bei der Abgabe verordneter Arzneimittel an Versicherte nach 
Maßgabe des Rahmenvertrags nach Absatz 2 verpflichtet zur  
1.  Abgabe eines preisgünstigen Arzneimittels in Fällen, in denen der 
    verordnende Arzt 
    a)  ein Arzneimittel nur unter seiner Wirkstoffbezeichnung verordnet oder 
    b)  kein preisgünstiges Arzneimittel verordnet und die Ersetzung des 
        Arzneimittels durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel nicht 
        ausgeschlossen hat, 
2.  Abgabe von preisgünstigen importierten Arzneimitteln nach Maßgabe des 
    Rahmenvertrages nach Absatz 2, 
3.  Abgabe von wirtschaftlichen Einzelmengen und 
4.  Angabe des Apothekenabgabepreises auf der Arzneimittelpackung. 

 
b) die Ersetzung des Arzneimittels durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel 

nicht ausgeschlossen hat, 
 

2. Abgabe von preisgünstigen importierten Arzneimitteln, deren für den 
Versicherten maßgeblicher Arzneimittelabgabepreis mindestens 15 vom 
Hundert oder mindestens 15 Euro niedriger ist als der Preis des 
Bezugsarzneimittels; in dem Rahmenvertrag nach Absatz 2 können 
Regelungen vereinbart werden können, die zusätzliche 
Wirtschaftlichkeitsreserven erschließen, 

 
3.  Abgabe von wirtschaftlichen Einzelmengen und 
 
4. Angabe des Apothekenabgabepreises auf der Arzneimittelpackung. 

 
In den Fällen der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel haben die 
Apotheken ein preisgünstigeres Arzneimittel abzugeben, das mit dem verordneten in 
Wirkstärke und Packungsgröße identisch sowie für den gleichen Indikationsbereich 
zugelassen ist und ferner die gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform 
besitzt. Ein Arzneimittel ist preisgünstig nach Satz 1 Nr. 1, wenn sein Preis unter 
Berücksichtigung identischer Wirkstärke und Packungsgröße sowie austauschbarer 
Darreichungsformen das untere Drittel des Abstandes zwischen dem Durchschnitt 
der drei niedrigsten Preise und dem Durchschnitt der drei höchsten Preise 
wirkstoffgleicher Arzneimittel nicht übersteigt. Die obere Preislinie des unteren 
Preisdrittels zum Quartalsanfang kommt für das gesamte Quartal zur Anwendung; 
sie ergibt sich auf der Grundlage des Preis- und Produktstandes des ersten Tages 
des jeweils vorhergehenden Monats und wird von den Spitzenverbänden der 
Krankenkassen bekannt gemacht. Die Sätze 3 und 4 finden keine Anwendung, wenn 
weniger als fünf Arzneimittel im unteren Preisdrittel zur Verfügung stehen; in diesem 
Fall gilt jedes der bis zu fünf preiswertesten Arzneimittel als preisgünstig nach Satz 1 
Nr. 1.  
 
(1a) Der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen gibt in den 
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 unverzüglich Hinweise zur Austauschbarkeit 



von Darreichungsformen unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbar-
keit.  
 
(2) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der wirt-
schaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker re-
geln in einem gemeinsamen Rahmenvertrag das Nähere.  
 
(3) Der Rahmenvertrag nach Absatz 2 hat Rechtswirkung für Apotheken, wenn sie 
1.  einem Mitgliedsverband der Spitzenorganisation angehören und die Satzung 
    des Verbandes vorsieht, daß von der Spitzenorganisation abgeschlossene 
    Verträge dieser Art Rechtswirkung für die dem Verband angehörenden 
    Apotheken haben, oder 
2.  dem Rahmenvertrag beitreten. 
 
(4) Im Rahmenvertrag nach Absatz 2 ist zu regeln, welche Maßnahmen die Vertrags-
partner auf Landesebene ergreifen können, wenn Apotheken gegen ihre 
Verpflichtungen nach Absatz 1, 2 oder 5 verstoßen. Bei gröblichen und wiederholten 
Verstößen ist vorzusehen, daß Apotheken von der Versorgung der Versicherten bis 
zur Dauer von zwei Jahren ausgeschlossen werden können.  
 
(5) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen 
können mit der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen 
Organisation der Apotheker auf Landesebene ergänzende Verträge schließen. 
Absatz 3 gilt entsprechend.  
 
(5a) Bei Abgabe eines nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittels gilt bei Ab-
rechnung nach § 300 ein für die Versicherten maßgeblicher Arzneimittelabgabepreis 
in Höhe des Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmens zuzüglich der 
Zuschläge nach den §§ 2 und 3 der Arzneimittelpreisverordnung in der am 
31. Dezember 2003 gültigen Fassung. 

 

(5b) Apotheken können an vertraglich vereinbarten Versorgungsformen beteiligt 
werden; die Angebote sind öffentlich auszuschreiben. In Verträgen nach Satz 1 
sollen auch Maßnahmen zur qualitätsgesicherten Beratung des Versicherten durch 
die Apotheke vereinbart werden. In der integrierten Versorgung kann in Verträgen 
nach Satz 1 das Nähere über Qualität und Struktur der Arzneimittelversorgung für die 
an der integrierten Versorgung teilnehmenden Versicherten auch abweichend von 
Vorschriften dieses Buches vereinbart werden. 

 
(6) Die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche 
Spitzenorganisation der Apotheker ist verpflichtet, die zur Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Absatz 1 Satz 4 und Absatz 1a, die zur Herstellung einer 
pharmakologisch-therapeutischen und preislichen Transparenz im Rahmen der 
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und die zur Festsetzung von Festbeträgen 
nach § 35 Abs. 1 und 2 oder zur Erfüllung der Aufgaben nach § 35a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 5 erforderlichen Daten dem Gemeinsamen Bundesausschuss sowie den 
Spitzenverbänden der Krankenkassen zu übermitteln und auf Verlangen notwendige 
Auskünfte zu erteilen. Das Nähere regelt der Rahmenvertrag nach Absatz 2.  



 
(7) Kommt der Rahmenvertrag nach Absatz 2 ganz oder teilweise nicht oder nicht in-
nerhalb einer vom Bundesministerium für Gesundheit bestimmten Frist zustande, 
wird der Vertragsinhalt durch die Schiedsstelle nach Absatz 8 festgesetzt.  
 
(8) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der wirt-
schaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker 
bilden eine gemeinsame Schiedsstelle. Sie besteht aus Vertretern der 
Krankenkassen und der Apotheker in gleicher Zahl sowie aus einem unparteiischen 
Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern. Über den Vorsitzenden 
und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich 
die Vertragspartner einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 89 Abs. 3 
Satz 3 und 4 entsprechend.  
 
(9) Die Schiedsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Mitglieder der 
Schiedsstelle führen ihr Amt als Ehrenamt. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Entscheidungen werden mit der Mehrheit der 
Mitglieder getroffen. Ergibt sich keine Mehrheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag.  
 
(10) Die Aufsicht über die Geschäftsführung der Schiedsstelle führt das Bundesmini-
sterium für Gesundheit. Er kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates das Nähere über die Zahl und die Bestellung der Mitglieder, die 
Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für Zeitaufwand der 
Mitglieder, das Verfahren sowie über die Verteilung der Kosten regeln. 
________ 
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